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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Schriftliche Anfrage wie folgt:   

 

Frage 1: Hält der Senat an der am 6. April 2016 von 

Staatssekretär Dr. Lütke Daldrup getätigten Aussage fest, 

dass aufgrund der im Wohnraumversorgungsgesetz ge-

troffenen Quotenregelung zur Wohnungsvergabe an be-

sondere Bedarfsgruppen die Kooperationsverträge „Ge-

schütztes Marktsegment“ sowie „Wohnungen für Flücht-

linge“ nunmehr obsolet seien und wie begründet er seine 

Position? 

 

Antwort zu 1: Die Versorgung der besonderen Be-

darfsgruppen mit eigenem Wohnraum erfolgt seit Inkraft-

treten des Berliner Wohnraumversorgungsgesetzes – 

WoVG Bln – zum 1. Januar 2016 auf der Grundlage der 

(neuen) gesetzlichen Bestimmungen des WoVG Bln. 

Zudem gelten die (alten) kooperationsvertraglichen Rege-

lungen weiter. Insofern haben das „Geschützte Markt-

segment – GMS“ und die „Wohnungen für Flüchtlinge – 

WfF“ als Instrumente der Wohnungslosenhilfe auf ver-

traglicher Vereinbarung (Kooperationsverträge GMS und 

WfF zwischen dem Land Berlin und Unternehmen der 

Wohnungswirtschaft) Bestand. 

 

 

Frage 2: Wie viele Wohnungen des „geschützten 

Marktsegments“ (gemäß Kooperationsvertrag) sind seit 

2014 an Berechtigte vermietet worden (bitte aufschlüsseln 

nach Wohnungsunternehmen, Wohnungsgrößen und 

Bezirken)? 

 

Frage 3: Wie viele Personen sind seit 2014 in Woh-

nungen des geschützten Marktsegments untergebracht 

worden (bitte aufschlüsseln nach Wohnungsunternehmen 

und Bezirken)? 

 

Antworten zu 2 und 3: Es konnten seit 2014 im "Ge-

schützen Marktsegment - GMS" 2.841 Mietverträge abge-

schlossen werden. Damit konnten 4.971 Personen mit 

Wohnraum versorgt werden.  

 

Die vom Landesamt für Gesundheit und Soziales 

(LAGeSo) vorgenommenen statistischen Auswertungen 

hinsichtlich der Kriterien Personenanzahl, Wohnungsgrö-

ße und Wohnungsunternehmen liegen für die Jahre 2014 

bis Mai 2016 vor und können den beiliegenden Tabellen 

(Anlage 1) entnommen werden. 

 

 

Frage 4: Wie viele Bewerber*innen auf Wohnungen 

des geschützten Marktsegments sind derzeit bei der zent-

ralen Koordinierungsstelle (ZeKo) des Landesamtes für 

Gesundheit und Soziales registriert? 

 

Antwort zu 4: Die Prüfung der Voraussetzungen, Auf-

nahme in das Verfahren und Vermittlung der Wohnung 

im Rahmen des "Geschützen Marktsegmentes" obliegt 

den jeweiligen Fachstellen in den Bezirken. Eine Doku-

mentation der Zahlen zum Bedarf erfolgt ausschließlich 

dort. Eine entsprechende Gesamtstatistik besteht nicht. 

 

 

Frage 5: Wie viele Wohnungen sind gemäß Koopera-

tionsvertrag „Wohnungen für Flüchtlinge“ seit 2014 an 

Berechtigte vermietet worden (bitte aufschlüsseln nach 

Wohnungsunternehmen, Wohnungsgrößen und Bezir-

ken)? 

 

Frage 6: Wie viele Asylsuchende bzw. Geduldete sind 

derzeit gemäß dem Kooperationsvertrag „Wohnungen für 

Flüchtlinge“ in Wohnungen der städtischen Wohnungsun-

ternehmen untergebracht? 

 

Antwort zu 5 und 6: Auf der Grundlage des Koopera-

tionsvertrags „Wohnungen für Flüchtlinge - WfF“ wurden 

seit 2014 917 Mietverträge abgeschlossen, wodurch 2.241 

Personen als Hauptmieterinnen und Hauptmieter mit 

Wohnraum versorgt werden konnten. 
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Die vom Landesamt für Gesundheit und Soziales 

(LAGeSo) vorgenommene statistische Auswertung hin-

sichtlich der Kriterien Personenanzahl, Wohnungsgröße 

und Wohnungsunternehmen ist dem als Anlage 2 beige-

fügten Tabellenwerk zu entnehmen. 

 

Weitergehende statistische Erkenntnisse – insbesonde-

re hinsichtlich der Zahl der derzeit in Wohnungen der 

Kooperationspartner lebenden Asylbegehrenden, bleibe-

berechtigten Flüchtlinge sowie vollziehbar ausreisepflich-

tigen bzw. geduldeten Personen - liegen nicht vor. 

 

 

Frage 7: Wie viele Bewerber*innen auf die Wohnun-

gen des unter 6.) genannten Kontingents sind derzeit bei 

der zentralen Koordinierungsstelle (ZeKo) des Landesam-

tes für Gesundheit und Soziales registriert? 

 

Antwort zu 7: Mit Stand 18.05.2016 sind 1.394 Be-

werberinnen und Bewerber für Wohnungen, die auf der 

Grundlage des vorgenannten Kooperationsvertrags ange-

boten werden, beim Evangelischen Jugend- und Fürsor-

gewerk (EJF), welches die Wohnungsvermittlung im 

Auftrag des LAGeSo durchführt, registriert. Hinsichtlich 

der Aufteilung nach der Haushaltsgröße/Personenanzahl 

(PHH) wird auf die letzte Übersicht des in der Anlage 3 

beigefügten Tabellenwerks verwiesen. 

 

 

Frage 8: Wie viele Wohnberechtigungsscheine wurden 

im Jahr 2015 an Asylsuchende bzw. Geduldete erteilt und 

wie hoch ist die Vermittlungsquote? 

 

Antwort zu 8: Erteilte Wohnberechtigungsscheine 

(WBS) für Asylsuchende und Geduldete werden statis-

tisch nicht erfasst. Auch wird die Überlassung von bele-

gungsgebundenen Wohnungen an bestimmte Personen-

kreise nicht gesondert registriert. 

 

 

Frage 9: Wie viele Wohnungen sind bei den landesei-

genen Wohnungsunternehmen in den letzten 5 Jahren 

jährlich freigeworden? 

 

Antwort zu 9: Folgende Anzahl von Wohnungen wur-

de wiedervermietet: 

 

2013: 22.515 

2014: 20.666 

2015: 20.777 

 

Das Reporting zum Mietenbündnis ist erst seit 2013 

erarbeitet worden. Daten vor dieser Zeit liegen nicht vor. 

Für das Jahr 2016 liegen noch keine Daten vor. 

 

 

Frage 10: Wie viele davon sind gemäß geltender Quo-

tenreglungen (11 %) seit Inkrafttreten des WoVG an 

besondere Bedarfsgruppen vermietet worden? 

 

Antwort zu 10: Gemäß § 2, Artikel II des Gesetzes 

über die Neuausrichtung der sozialen Wohnraumversor-

gung in Berlin (Berliner Wohnraumversorgungsgesetz – 

WoVG Bln) werden 55 Prozent der freiwerdenden Woh-

nungen im Bestand der landeseigenen Wohnungsunter-

nehmen an wohnberechtigte Haushalte, die als Härtefälle 

eingestuft werden, unter Berücksichtigung von Einkom-

mensgrenzen und Wohnflächenobergrenzen überlassen. 

Davon werden 20 Prozent an Wohnberechtigte besonderer 

Bedarfsgruppen mit gültigem Wohnberechtigungsschein 

wie Obdachlose, Flüchtlinge, betreutes Wohnen und ver-

gleichbare Bedarfsgruppen vergeben. 

 

Ein Reporting zum WoVG Bln wird derzeit erarbeitet. 

Daten liegen noch nicht vor. Das Gesetz gilt erst seit 

Januar 2016. 

 

 

Frage 11: Wie viele Wohnungen der landeseigenen 

Wohnungsunternehmen werden nach Einschätzung des 

Senats im laufenden Jahr sowie in den Jahren 2017 bis 

2020 gemäß geltenden Quotenregelungen jährlich für 

besondere Bedarfsgruppen zur Verfügung stehen? 

 

Antwort zu 11: Wie viele Wohnungen frei gezogen 

werden und somit neu vermietet werden können, ist nicht 

prognostizierbar. Im Jahre 2015 betrug die Fluktuations-

rate (Ende der beendeten Mietverträge im Verhältnis zum 

Gesamtwohnungsbestand der städtischen Wohnungsun-

ternehmen) sieben Prozent.  

 

 

Frage 12: Hält der Senat die im Wohnraumversor-

gungsgesetz getroffenen Quotenregelungen zur Woh-

nungsvergabe bei Wegfall der in den Kooperationsverein-

barungen „Geschütztes Marktsegment“ und „Wohnungen 

für Flüchtlinge“ genannten Kontingente für ausreichend 

und wenn ja, warum? 

 

Frage 13: Welche Maßnahmen gedenkt der Senat zu 

ergreifen, um bei Wegfall der unter 12.) genannten Kon-

tingente die drohende Obdachlosigkeit von Personen 

abzuwenden, die sich auf dem Wohnungsmarkt nicht 

ohne fremde Hilfe mit Wohnungen versorgen können 

oder aus sonstigen Gründen aufnahmeberechtigt sind? 

 

Antworten zu 12 und 13: Die Kooperationsverträge 

„Geschütztes Marktsegment – GMS“ und „Wohnungen 

für Flüchtlinge – WfF“ haben weiterhin Bestand. 

 

Angesichts der Zuwanderungsströme und der zwin-

genden Notwendigkeit der Hilfestellung für die in Berlin 

einreisenden Flüchtlinge haben die landeseigenen Woh-

nungsunternehmen unlängst die Absicht bekundet, das 

Wohnungsangebot im Rahmen des Kooperationsvertrages 

WfF zu verdoppeln.  
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Demgemäß soll künftig die Wohnraumversorgung der 

Marktsegmentberechtigten und der Asylbegehrenden in 

Berlin, die zu dem berechtigten Personenkreis der Koope-

rationsverträge GMS und WfF zählen, sowohl auf der 

Grundlage der kooperationsvertraglichen Regelungen als 

auch nach den gesetzlichen Bestimmungen des Berliner 

Wohnraumversorgungsgesetzes – WoVG Bln – sicherge-

stellt werden.  

 

  

Berlin, den 30. Mai 2016 

 

 

In Vertretung 

 

Prof. Dr.-Ing. Lütke Daldrup 

................................ 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 

 

 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 01. Juni 2016) 
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